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MERKBLATT KINDERSITZ

Sehr geschätzte Eltern 
 
Seit dem 1. April 2010 müssen Kinder bis 12 Jahre, sofern sie kleiner als 150 Zentimeter sind mit
geprüften und gekennzeichneten Kinderrückhaltevorrichtungen gesichert werden. Der
Kindersitz muss entweder nach ECE-R44/03 resp. 04 oder R129 zugelassen sein (meist orange
Etikette, siehe Abbildung).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausnahme: auf dem mittleren hinteren Sitz genügt ein Beckengurt, sofern dieses Kind über
sieben Jahre alt ist. Kinder unter sieben Jahren dürfen nur in einem Kindersitz transportiert
werden. Vom Jugendturnen sind wir darauf angewiesen, dass die Eltern unsere Kinder mit
dem Privatauto an diverse Trainings und Anlässe fahren, und fremde Kinder mitnehmen.
Damit wir den Aufwand damit in Grenzen halten können, möchten wir das wie folgt regeln:
 
 
Die Eltern jener Kinder, die unter die Kindersitzregel fallen und in einem fremden Auto
mitfahren, sprechen sich mit dem Fahrer vorher ab, ob ein Kindersitz für ihr Kind vorhanden
ist. Allenfalls muss ein Kindersitz mitgegeben werden. Haftbar wird der Fahrer, der Kinder
ohne Kindersitz mitnimmt (Busse Fr. 60.-). Die Kinder sollten sich in Grenzfällen ausweisen
können. 
 
 
Falls etwas unklar ist, melden Sie sich beim Riegenleiter ihres Kindes, der die jeweiligen
Fahrten organisiert und koordiniert. 
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Sichern von Kindern beim Autofahren

 


